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KASSENRICHTLINIEN 
1. Gültigkeitszeitraum Winter 2023/2024 

01. Dezember 2023 bis 31. März 2024 
 

2. Tarife / Preise in Euro 
  

skartl 2023-24 – Silberregion Karwendel 

 Ab 2004 2005-2007 2008-2017    

 Erwachsene Jugend Kinder    

1 Tag 42,00 31,00 23,50    

2 Tage 77,50 57,00 44,00    

3 Tage 112,00 82,50 64,00    

4 Tage 146,00 107,50 82,50    

5 Tage 178,50 131,50 101,00    

5 in 6* 178,50 131,50 101,00    

6 Tage* 209,00 154,50 119,00    

6 in 7* 209,00 154,50 119,00    

7 Tage 238,00 176,00 136,00    

8 Tage 265,50 197,00 152,00    

9 Tage 291,00 216,00 166,00    

10 Tage 315,00 233,00 179,50    

11 Tage 337,00 249,00 192,50    

12 Tage 358,00 264,50 203,50    

13 Tage 377,00 278,00 214,50    

14 Tage 394,00 291,50 224,50    
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Altersbestimmungen: 

Erwachsene: ab 2004 
Jugend: 2005 – 2007 
Kinder: 2008 – 2017 
Invalide: ab 70% Minderung der Erwerbstätigkeit mit Ausweis – erhalten den 
Jugendtarif 
 

Sperrgebühr bei Verlust: 

Bei allen Personen € 20,00, bei Kindertickets € 10,00 

Zzgl. € 2,00 für Keycard 

Eine Ersatzkarte bekommt der Kartenbesitzer nur dann, wenn die verlorene Karte 
ordnungsgemäß gesperrt wurde. 

ACHTUNG! Jeder Missbrauch hat den Entzug der Karte zur Folge! 

 

a) Verlust der Verbundkarte: 

Sperrgebühr und Ausstellungsgebühr sind € 20,00 für Erwachsene und € 10,00 für 
Kinder zuzüglich € 2,00 für die Keycard. 

b) Vergessen der Verbundkarte: 

Vergisst ein Gast die Verbundkarte, wird der Gesellschaft dafür vom Pool kein Ersatz 
geleistet. Der Gast hat den Normaltarif des jeweiligen Skigebietes zu bezahlen. 

 

Rückvergütung Mehrtageskarten 

Bei Unfällen oder Krankheit erfolgt eine Rückvergütung nur für die betroffene Person, 
für unbenutzte Skipasstage und nur dann, wenn der Skipass gemeinsam mit einem 
ärztlichen Attest bis spätestens 12.00 Uhr am darauffolgenden Tag an einer der 
Verkaufsstellen hinterlegt wird. Schlechtwetter, Lawinengefahr, unvorhergesehene 
Abreise, Betriebsunterbrechungen oder die Sperrung einzelner Liftanlagen und 
Skiabfahrten geben keinen Anspruch auf Rückvergütung oder Verlängerung. 

 

 


